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§ 1 Name und Sitz des Vereins 
Der Name des Vereins lautet „Förderverein Initiative Johannesplatz“. 

Der Verein wird nach seiner Gründungsversammlung beim Registergericht (Amtsgericht Darmstadt) in das 
Vereinsregister eingetragen mit dem Zusatz „e.V.”. 

Mit der Eintragung erhält der Verein die Rechtsstellung einer juristischen Person. 

Sitz des Vereins ist die Stadt Darmstadt. 

 

§ 2 Vereinszweck 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

Zweck des Vereins ist die Förderung der Aufwertung durch Neugestaltung des im Eigentum der evangeli-
schen Johannesgemeinde stehenden Johannesplatzes und der unmittelbaren Umgebung in Darmstadt. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Planungsinitiativen sowie Beschaffung finanzieller 
Mittel durch Spendenaufkommen und Durchführung kultureller Veranstaltungen zur Erfüllung der steuerbe-
günstigten satzungsgemäßen Zwecke. 

Die Abzugsfähigkeit von Spenden, die dem Verein zugewendet werden, richtet sich nach den jeweiligen 
steuerrechtlichen Vorschriften. 

Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Es soll daher auch 
kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten werden. Da der Verein keine wirtschaftliche Tätigkeit aus-
übt, gilt er als Idealverein im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 

§ 3 Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft steht grundsätzlich jedem frei, der sich der Satzung und den Zielen des Vereins verpflich-
tet. 

Ein Aufnahmeantrag ist an eines der Vorstandsmitglieder zu richten. Über die Aufnahme in den Verein ent-
scheidet der Vorstand mehrheitlich nach billigem Ermessen. Bei einer Ablehnung durch den Vorstand ist 
dieser nicht zur Mitteilung der Gründe verpflichtet. 

Die Vereinsmitgliedschaft endet durch Tod bzw. durch Erlöschen der juristischen Personen oder Personen-
gesellschaften, durch Streichung von der Mitgliederliste, durch Ausschließung oder Kündigung. 

Eine Kündigung ist gegenüber dem Vorstand zu erklären. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat zum Jah-
resende. Über eine vorzeitige Entlassung entscheidet der Vorstand mehrheitlich. 

Eine Streichung von der Mitgliederliste ist zulässig, wenn ein Vereinsmitglied drei aufeinander folgende Mit-
gliedsbeiträge nicht entrichtet hat. Der Ausschluss aus dem Verein ist bei einem vereinsschädigenden Ver-
halten möglich. Über die Streichung von der Mitgliederliste und den Vereinsausschluss entscheidet die Mit-
gliederversammlung. 

Mit dem Ausscheiden aus dem Verein ist kein Anspruch auf ein Auseinandersetzungsguthaben verbunden. 
Ein ausscheidendes Mitglied hat nur Anspruch auf Rückgabe der dem Verein leihweise überlassenen Ge-
genstände. 
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§ 4 Höhe des Mitgliedsbeitrags 
Der Jahresbeitrag wird durch eine separate Beitragsordnung festgelegt. Eine Aufnahmegebühr wird nicht 
erhoben.  

Mitglieder, die über den Schluss des Vereinsjahres hinaus mit der Zahlung ihrer Mitgliedsbeiträge im Verzu-
ge sind, werden an ihre Zahlungspflicht erinnert. Zahlungsunwilligkeit führt zum Ausschluss aus dem Verein, 
wenn der Vorstand einen entsprechenden Beschluss fasst. Zahlungsunfähigkeit aufgrund einer Notlage führt 
zur Stundung der Beiträge, ausnahmsweise auch zum Erlass. Die Entscheidung trifft der Vorstand. 

 

§ 5 Mittelverwendung 
Die finanziellen Mittel des Vereins werden nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet; Zuwendungen an 
Mitglieder aus Mitteln des Vereins sind unzulässig. 

Gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 3 der Abgabenordnung darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kör-
perschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 6 Ende der Mitgliedschaft/Kündigung/Ausschluss aus dem Verein 
Die Mitgliedschaft endet zum Jahresschluss, wenn die Kündigung bis zum 30. September eines Jahres dem 
Vorstand in Schriftform vorliegt. 

Die Mitgliedschaft endet weiter durch Ausschluss gemäß Vorstandsbeschluss. 

Ausnahmsweise endet die Mitgliedschaft durch Kündigung zum Ablauf eines Kalendervierteljahres, wenn 
das Vereinsmitglied aufgrund eines Arbeitsplatzwechsels oder einer Versetzung verzieht und daher seine 
Aufgaben als Mitglied nicht mehr wahrnehmen kann. 

Ein Ausschluss mit sofortiger Wirkung ist ausnahmsweise zulässig, wenn ein besonders schwerer Fall ver-
einsschädigenden Verhaltens dem Vorstand einen wichtigen Grund zur fristlosen Kündigung gibt. 

 

§ 7 Vereinsorgane 
Die Organe des Vereins sind die ordentliche Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 

§ 8 Die ordentliche Mitgliederversammlung 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jeweils im ersten Quartal eines Jahres statt. Eingeladen wird 
durch schriftliche Mitteilung mind. zwei Wochen vor dem Versammlungstag. Den Ort und Versammlungsbe-
ginn legt der Vorstand mit der Ladung fest. 

 

Die Mitgliederversammlung beschließt über die Genehmigung der Jahresrechnung, die Entlastung des Vor-
standes, die Neuwahl des Vorstandes, Anträge auf Satzungsänderungen einschl. des Antrags auf Auflösung 
des Vereins. 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung ergehen mit der Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Sat-
zungsänderungen bedürfen einer Dreiviertelmehrheit der Anwesenden, desgleichen ein Beschluss über die 
Auflösung des Vereins. 

Über den Abstimmungsmodus (offene oder geheime Stimmabgabe) entscheidet die Mehrheit der erschiene-
nen Mitglieder. 

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das vom Versammlungs-
leiter und vom Schriftführer zu unterschreiben ist. 
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§ 9 Der Vorstand 
Der Vorstand besteht aus dem 1. , dem 2. Vorsitzenden und dem Kassenwart. Die Vorstandsmitglieder müs-
sen dem Verein als Mitglieder angehören. 

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins ehrenamtlich, er ist berechtigt, sich eine Geschäftsordnung zu 
geben. 

Für die Beschlussfassung gilt § 28 Abs. 1 i.V. mit § 32 BGB mit der Maßgabe, dass bei Stimmengleichheit 
die Stimme des 1. Vorsitzenden den Ausschlag gibt. 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich aktiv von zwei Vorstandsmitgliedern gemeinschaftlich vertre-
ten. 

Der Vorstand kann im Rahmen seiner Vertretungsmacht Dritte mit der Wahrnehmung einzelner Geschäfte 
beauftragen. Für eingesetzte Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen haftet der Vereinsvorstand nur bei grob 
fahrlässigem oder vorsätzlichem Auswahlverschulden. 

Die Mitglieder des Vorstandes werden in der Mitgliederversammlung in geheimer Abstimmung gewählt. Beim 
Ablauf einer Wahlperiode bleibt das ausscheidende Vorstandsmitglied bis zum Amtsantritt des neuen Vor-
stands im Amt. Die Amtsdauer beträgt beim Vorsitzenden  zwei und bei anderen Vorstandsmitglieder drei 
Jahre. Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Wahlperiode aus dem Amt aus, ist umgehend eine Mit-
gliederversammlung einzuberufen, in der über eine Nachfolge zu bestimmen ist. 

§ 10 Auflösung und Zweckwegfall 
Der Verein kann durch die Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Ein entsprechender Beschluss bedarf 
der Zustimmung von ¾ der zur Versammlung erschienenen Mitglieder. Nach einem Auflösungsbeschluss ist 
der Verein in entsprechender Anwendung der §§ 47 ff. BGB zu liquidieren. Als Liquidatoren sollen die letzten 
Vorstandsmitglieder eingesetzt werden. 

Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vereinsvermögen 
an die evangelische Johannesgemeinde in Darmstadt, die es unmittelbar und ausschließlich zur Neugestal-
tung des in ihrem Eigentum stehenden Johannesplatzes und der unmittelbaren Umgebung zu verwenden 
hat. 

 

§ 11 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt in Kraft, wenn der Verein in das Vereinsregister beim Amtsgericht Darmstadt eingetragen 
ist. 
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